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151/18 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung für Staatsangehörige der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger) 
zur Wahl zum Europäischen Parlament in der Bundesre-
publik Deutschland am 26. Mai 2019

Am 26. Mai 2019 findet die Wahl der Abgeordneten des Eu-
ropäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutsch-
land statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, 
wenn Sie in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung 
innehaben oder sich dort sonst gewöhnlich aufhalten und 
am Wahltag

1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union besitzen,

2. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik 

Deutschland oder in den übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union eine Wohnung innehaben oder sich 
mindestens seit dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten 
(auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfolgender 
Aufenthalt in den genannten Gebieten angerechnet),

4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Staats-
angehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum 
Europäischen Parlament ausgeschlossen sind,

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutsch-
land eingetragen sind. Die erstmalige Eintragung erfolgt 
nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt 
zu stellen; er soll bald nach dieser Bekanntmachung 
abgesandt werden.

 Einem Antrag auf Eintragung in ein deutsches Wähler-
verzeichnis, der erst nach dem 05. Mai 2019 bei der zu-
ständigen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr 
entsprochen werden (§ 17a Abs. 2 der Europawahlord-
nung).

 Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl 
am 13. Juni 1999 oder einer späteren Wahl zum Euro-
päischen Parlament in ein Wählerverzeichnis der Bun-
desrepublik Deutschland eingetragen worden, so ist ein 
erneuter Antrag nicht erforderlich. Ihre Eintragung erfolgt 
dann von Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrecht-
lichen Voraussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn 
Sie bis zum  05. Mai 2019 gegenüber der zuständigen 
Gemeindebehörde auf einem Formblatt beantragen, 
nicht in dem deutschen Wählerverzeichnis geführt zu 
werden. Die Entscheidung gegen eine Eintragung in ein 
deutsches Wählerverzeichnis gilt dann für alle künftigen 
Wahlen zum Europäischen Parlament, bis Sie hier er-
neut einen Antrag auf Eintragung in ein deutsches Wäh-
lerverzeichnis stellen.

 Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein 
Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland 
eingetragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an 
der Wahl einen erneuten Antrag auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis stellen.

 Nach einem Wegzug aus Deutschland und erneutem Zu-
zug in die Bundesrepublik Deutschland ist ein erneuter 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis zu stel-
len.

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie Merkblätter zur Infor-
mation können bei allen Gemeindebehörden in der Bundes-
republik Deutschland angefordert werden.

Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist unter anderem Vo-
raussetzung, dass Sie am Wahltag 

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Euro-

päischen Union besitzen,
3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union, dem Sie angehö-
ren, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.
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Mit Ihrem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
oder mit dem Wahlvorschlag mit Ihrer Kandidatur müssen 
Sie eine Versicherung an Eides statt abgeben, dass bei Ih-
nen die o.g. Voraussetzungen für die aktive oder passive 
Wahlteilnahme vorliegen.

Coesfeld, den 11.12.2018

Der Kreiswahlleiter des Kreises Coesfeld
für die Europawahl 2019
gez. Gilbeau

152/18 - Stadt Dülmen

Jahresabschluss 2017 der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung „Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen“

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat 
am 11.10.2018 den Jahresabschluss 2017 und den Lagebe-
richt 2017 in der vorgelegten Fassung festgestellt. 

Der Bilanzverlust 2017 i. H. v. 869.485,18 EUR wird auf 
neue Rechnung vorgetragen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen mit Sitz 
in Herne hat am 26.11.2018 folgenden abschließenden Be-
stätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss- bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Grund-
stücksmanagements der Stadt Dülmen für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie 
ggf. den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung 
liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lage-
bericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften sowie ggf. den ergänzenden 
Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung. Der Lagebericht steht im Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwick-
lung zutreffend dar.“

Der Jahresabschluss 2017 und der Lagebericht 2017 liegen 
in der Verwaltungsnebenstelle Heinrich-Leggewie-Straße 13, 
Zimmer 22, 48249 Dülmen, während der Öffnungszeiten 

 montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
 montags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur 
Einsichtnahme aus.

Dülmen, 05.12.2018

Grundstücksmanagement
der Stadt Dülmen

 gez. Schmude gez. Schmiemann
 1. Betriebsleiter Betriebsleiterin

153/18 - Sparkasse Westmünsterland

Aufgebote von Sparurkunden der Sparkasse Westmün-
sterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336672647 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 04.03.2019 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 03.12.2018

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336672548 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 04.03.2019 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.
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Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 03.12.2018

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 338016736 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 
 
Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 12.03.2019 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 12.12.2018

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


